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Nr. 2325

M ITT EILU N GEN

LAN D RATSP RÄSID EN T RO B ER T  SCH N EEBERG ER  gibt
Kenntnis von folgendem Rücktrittsschreiben: 

"Die kürzliche W ahl an das Bezirksgericht Liestal
bedingt meinen Rücktritt als Landrätin. Aus die-
sem Grund stelle ich mein Mandat per 31. Dezem-
ber 1994 zur Verfügung. 

Die Tätigkeit im Kantonsparlament war für mich
eine lehrreiche und zugleich interessante Zeit. Vor
allem die Zusammenarbeit in den Kommissionen
schätzte ich sehr. Im Speziellen hat mich die direk-
te Nähe bei der Behandlung der einzelnen Ge-
schäfte in der Kommissionstätigkeit fasziniert.
Den Mitgliedern meiner beiden Kommissionen
herzlichen Dank für die kollegiale Zusammen-
arbeit. 

Ich wünsche dem Landrat des Kantons Baselland
weiterhin ein gutes Klima. Im Mit- wie im Gegen-
einander. Ihnen allen, liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen, wünsche ich für die Zukunft die so nöti-
ge politische Motivation und Toleranz für die wei-
tere Arbeit in diesem Rat. 

sig. Vreni Schäfer-Müller"

RO B ER T  SCH N EEBERG ER: Für den Einsatz im Dienste
der Öffentlichkeit möchte ich Vreni Schäfer schon jetzt
meinen besten Dank aussprechen. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2326

Anstelle des heute abwesenden Roland Meury wird AL-
FR ED  ZIM M ER M A N N  in Stiller Wahl ins Büro gewählt.

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2327

ZU R  TR A K T A N D EN LIST E

LAN D RATSPRÄSID EN T RO B ER T  SCH N EEBERG ER  be-
antragt, im Zusammenhang mit der Vorlage 94/160 die
Motion von Klaus Hiltmann vom 16. Mai 1994 betr.
"Anpassung des Wohnkostenabzugs für MieterInnen im
Rahmen des Gegenvorschlags zur Eigenmietwertbe-
steuerung (Einfrierung der EMW-Besteuerung)" (94/108)
als neues Traktandum  10a auf die Traktandenliste
zu setzen. 

://: Die Ergänzung der Traktandenliste wird stillschwei-
gend gutgeheissen. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2328

1. Anlobung von Dieter Eglin, Pratteln, als
Mitglied des Bezirksgerichtes Liestal

Dieter Eglin, Pratteln, legt das Amtsgelübde als Mitglied
des Bezirksgerichts Liestal ab. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2329

2. 94/237
Bericht des Regierungsrates vom  8. Novem -
ber 1994: W ahl von 4 M itgliedern der Ver-
w a l t u n g s k o m m i s s i o n  d e r  S t i f t u n g
Kirchen- und Schulgut für die Am tsperiode
1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1998

In Stiller Wahl werden gewählt:
– Kurt Jauslin, Muttenz
– Kurt Lauper, Münchenstein
– Madeleine Häring–Hauptlin, Arisdorf
– Christian Graber, Bottmingen

Verteiler:
– Kurt Jauslin, Dürrbergstrasse 32, 4132 Muttenz
– Kurt Lauper, Anna Hegner–Strasse 36, 4142 Mün-

chenstein
– Madeleine Häring–Hauptlin, Ringstrasse 35, 4422

Arisdorf
– Christian Graber, Spitzackerstrasse 28, 4103 Bott-

mingen
(alle durch Wahlanzeige)

– Finanz– und Kirchendirektion
– Peter Tschopp, Verwalter, Finanzkontrolle

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2330

3. 94/263
Bericht der Petitionskom m ission vom  25.
Novem ber 1994: Begnadigungsgesuch St. B.

ELISA BETH  NU SSBA U M ER , Präsidentin der Petitions-
kommission, erläutert den Bericht und beantragt na-
mens der Kommission, das Begnadigungsgesuch ab-
zulehnen. 

://: Einstimmig wird der Antrag der Petitionskommissi-
on gebilligt und das Begnadigungsgesuch des St.B.
abgelehnt.

Verteiler:
– Gesuchsteller (eingeschrieben)
– Strafgericht, 4410 Liestal
- Polizei– und Militärdepartement, Leonhardskirch-

platz 3, 4051 Basel
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– Justiz-, Polizei- und Militärdirektion (Abteilung
Strafvollzug)

– Justiz–, Polizei- und Militärdirektion, Abteilung
Massnahmenvollzug (2)(mit sämtlichen Akten) 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2331

4. 94/264
Bericht der Petitionskom m ission vom  27.
Novem ber 1994: Begnadigungsgesuch A. S.

ELISA BETH  NU SSBA U M ER: Die Petitionskommission
beantragt nach eingehender Prüfung, dem Begnadi-
gungsgesuch des A.S. stattzugeben und die Bewährungs-
frist auf 2 Jahre festzulegen. 

://: Mit grossem Mehr : 2 Stimmen wird dem Antrag der
Petitionskommission zugestimmt und beschlossen:

1. Dem Begnadigungsgesuch von A. S. betreffend
die Strafe von 14 Tagen wird stattgegeben. 

2. Es wird eine Bewährungsfrist von 2 Jahren auf-
erlegt. Während dieser Zeit hat der Gesuchstel-
ler weiterhin die Beratungsstelle für Alkohol-
probleme zu besuchen.

 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2332

5. 94/270
Bericht der Petitionskom m ission vom  5.
Dezem ber 1994: Petition für eine direkte
Busverbindung Laufen - Liestal

ELISA BETH  NU SSBA U M ER  begründet den Bericht der
Petitionskommission. Die Forderung der Petenten ist
offen formuliert. Das Schwergewicht liegt bei der Er-
schliessung des Kantonshauptortes, und zwar vor allem
durch eine Verbesserung des Fahrplanes. Der Knopf liegt
dabei vor allem bei den Anschlüssen im Bahnhof Basel.
Die Kommission hat die Probleme erkannt, und auch
die Verwaltung ist darüber im Bild. Forderungen über
eine Fahrplanverbesserung sind denn auch bei den SBB
deponiert worden. Die Kommission ist zum Schluss
gekommen, dass die Petition dem Regierungsrat zur
Kenntnis überwiesen werden soll, damit die Zielrich-
tung - Optimierung der Verbindung - unterstützt wird.

W ILLI BR EITEN ST EIN: Nachdem das Laufental zu
Baselland gehört, ist es ein echtes Anliegen, dass die
Verbindung zum Kantonshauptort optimiert wird. Es
geht also nicht um die Neueröffnung einer Linie, son-
dern um eine Verbesserung der bestehenden Verbin-
dungen. Mit der Überweisung der Petition an den Regie-
rungsrat erklärt sich der Sprechende einverstanden. 

UR S STEIN ER: Eine direkte Busverbindung vom Lau-
fental nach Liestal ist nicht unbedingt ein echtes Bedürf-
nis. Die Petition zeugt nicht von bester Kenntnis der

herrschenden Zustände. Nur ein sehr kleiner Teil der
Pendler ist nach Liestal ausgerichtet. Für alle, welche
nach Liestal gelangen möchten, steht siebenmal pro Tag
ein Bus zur Verfügung, wobei in Seewen umgestiegen
werden muss. Wer es besonders eilig hat, benützt die
SBB. Die Fahrt nach Liestal dauert 43 Minuten, mit dem
Bummelzug knapp eine Stunde. Es ist auch klar, dass die
Gemeinden des Laufentals für die entsprechenden Kos-
ten aufkommen müssten. Die Gemeinden sind deshalb
nicht daran interessiert, "Luxusfahrten" zu finanzieren.
Die FDP beantragt, auf die Petition nicht einzutreten. 

RÖ S FR EI: Die SVP hat sich bis anhin noch nie stark für
die Förderung des öffentlichen Verkehrs hervorgetan,
weshalb sie sich über diese Petition entsprechend erfreut
zeigt. 

REGIERU NG SRÄTIN ELSBETH  SCH NEIDER: Die bishe-
rigen Erfahrungen decken sich weitgehend mit dem,
was Urs Steiner ausgeführt hat. Eine Linie "über den
Berg" ist aus Kostengründen nicht realisierbar. Der Kan-
ton Solothurn ist bezüglich einer allfälligen Kostenbe-
teiligung angefragt worden, doch wird das Begehren
abgelehnt. Das Angebot wird immer im Rahmen des
Fahrplanverfahrens überprüft. Man steht mit den SBB in
ständigem Kontakt. Das Begehren einer besseren Ver-
bindung vom Laufental nach Liestal wird weiterhin
unterstützt. Man muss aber sehen, dass auch die SBB
unter finanziellem Druck stehen. 

W ILLI BR EITEN ST EIN  ist zufrieden, wenn die Regie-
rung das Anliegen zur Kenntnis nimmt. 

://: Der Antrag von Urs Steiner auf Nichteintreten wird
mehrheitlich abgelehnt. 

://: Mit grossem Mehr wird dem Antrag der Petitions-
kommission zugestimmt und demnach die Petition
"für eine direkte Busverbindung Laufen-Liestal" dem
Regierungsrat zur Kenntnisnahme überwiesen.

Verteiler:
– Petitionäre 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2333

6. 94/256
Berichte des Obergerichts vom  29. Septem -
ber 1994 und der Justiz- und Polizeikom -
m ission vom  6. Dezem ber 1994: W ahl einer
ausserordentlichen Präsidentin oder eines
ausserordentlichen Präsidenten an das Be-
zirksgericht Arlesheim  m it Pensum  75% ,
eventualiter 50%, für die Dauer eines Jah-
res ab 1. Januar 1995 

LU K A S OT T, Präsident der Justiz- und Polizeikommissi-
on, verweist auf den Kommissionsbericht und bittet,
den Anträgen der Kommission zuzustimmen. Zudem
wird vorgeschlagen, den bisherigen Amtsinhaber Dr.
Marcel Leuenberger, in seinem Amt zu bestätigen. 

M A X  RIBI: Die Stelle eines a.o. Präsidenten ist vor ei-
nem Jahr geschaffen worden, und bereits jetzt wird eine
Erhöhung des Pensums auf 75 % gestellt. Die FDP ist der
Meinung, dass dies nicht nötig sei. Es ist eine Struktur-
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analyse für die Gerichte unterwegs. Dem Ergebnis dieser
Analyse sollte man nicht vorgreifen, darum den Ist-Zu-
stand und weiterhin ein 50 %-Pensum beibehalten, wie
das auch das Obergericht als Eventualantrag fordert. 
KA TH ER IN A  FURLER  beantragt, dem Hauptantrag
des Obergerichts zuzustimmen. Bei der Erhöhung auf
ein 75 %-Pensum wird nur der Ist-Zustand nachvoll-
zogen. Die Kommission hat sich denn auch einstimmig
für diesen Hauptantrag entschieden. Sie versteht darum
auch den "Schwenker" der FDP-Fraktion nicht. 

GR EG OR  GSCH W IN D: Die CVP spricht sich für eine
gute und fristgerechte Rechtsprechung aus. Dies wäre in
Arlesheim ohne dieses ausserordentliche Präsidium
nicht mehr möglich. Was der Landrat vor einem Jahr
beschlossen hat, hat sich in der Praxis nicht bewährt.
Man erhofft sich deshalb von der Erhöhung des Pen-
sums auf 75 %, dass mehr Fälle behandelt werden, um
den heutigen Rückstand abzubauen. Eine gute Recht-
sprechung kostet auch Geld, und dazu müssen eben
auch jene stehen, welche vom Staat immer mehr Sicher-
heit verlangen. Die CVP kann sich dem Antrag der Kom-
mission anschliessen. 

RETO  IM M O O S: Die SD-Fraktion stimmt der Erhöhung
des Pensums zu. 

TH EO  W ELLER: Auch die SVP/EVP-Fraktion kann den
Anträgen der Kommission einstimmig zustimmen. 

LU K A S OT T  bittet, dem Antrag Ribi nicht stattzugeben.
Man will ja mit dem 75 %-Pensum etwas erreichen; das
ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Wer an das Ge-
richt gelangt, hat auch ein Anrecht darauf, dass sein Fall
fristgerecht abgewickelt wird. Für die Bezirksgerichts-
präsidien wird die Strukturanalyse keine Entlastung
bringen. 

://: Mit grossem Mehr wird der Antrag von Max Ribi
abgelehnt und damit dem Antrag der Justiz- und
Polizeikommission zugestimmt. 

://: Einstimmig wird Dr. Marcel Leuenberger zum a.o.
Präsidenten gewählt.
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Landratsbeschluss
betreffend W ahl eines ausserordentlichen
Präsidenten an das Bezirksgericht Ar-
lesheim mit Pensum 75%

Vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

1. Der Verlängerung des ausserordentlichen Präsidi-
ums am Bezirksgericht Arlesheim für ein weiteres
Jahr vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1995
wird zugestimmt und das Präsidialpensum wird
von 50% auf 75% erhöht.

2. Dr. Marcel Leuenberger, Pratteln, wird zum aus-
serordentlichen Präsidenten gewählt.

Verteiler:
– Dr. Marcel Leuenberger, Wartenbergstrasse 23, 4133

Pratteln
(durch Wahlanzeige)

– Obergericht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal
– Bezirksgericht, Domplatz 5, 4144 Arlesheim
– Justiz-. Polizei– und Militärdirektion
– Landeskanzlei

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

 Nr. 2334

7. 94/102
Berichte des Regierungsrates vom  19. April
1994 sowie der Justiz- und Polizeikom m is-
sion vom  7. Novem ber 1994 und vom  5. De-
zem ber 1994: Revision des Gesetzes vom  30.
Oktober 1941 betreffend Organisation der
richterlichen Behörden (Gerichtsverfas-
sungsgesetz). 2. Lesung

§ 24 Absatz 7

H A N S RU D I TSCH O P P: Absatz 7 sollte nicht ge-
schlechtsneutral formuliert werden, weil alle übrigen §§
sonst ebenfalls angepasst werden müssten. Er beantragt
deshalb, Absatz 7 wie folgt zu fassen:

"Der Regierungsrat bezeichnet den Ersten Staats-
anwalt und wählt die ausserordentlichen Staats-
anwälte."

LU K A S OT T: Der Einwand ist berechnet, weshalb die-
sem Antrag zugestimmt werden kann. 

://: Der Antrag Tschopp wird mit grossem Mehr gegen
einzelne Stimmen genehmigt. 

://: In der Schlussabstim m ung  wird dem revidier-
ten Gerichtsverfassungsgesetz mit 69 : 0 Stimmen
zugestimmt. 

://: Den Anträgen der Justiz- und Polizeikommission
wird zugestimmt. 

Landratsbeschluss
betreffend Revision des Gesetzes vom 30. Ok-
tober 1941 betreffend Organisation der rich-
terlichen Behörden (Gerichtsverfassungs-
gesetz)

Änderung vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

1. Die Änderung des Gesetzes vom 30. Oktober 1941
betreffend Organisation der richterlichen Behör-
den (Gerichtsverfassungsgesetz. [Gesetz s. An-
hang]

2. Es werden als erfüllt abgeschrieben:
Postulat von Paul Roth vom 24. November 1983:
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetz (83/215)
Postulat von Dr. Christine Balzer-Bader vom 10.
September 1990: Streichung von EG ZGB § 1 a lit.
a und Ergänzung von EG ZGB § 2 und EG ZGB §
5 Absatz 1 lit. b (90/203).

3. Es wird nicht abgeschrieben:
Postulat von Max Kamber vom 8. Februar 1990:
Änderung der einschlägigen Bestimmungen des
Gerichtsverfassungsgesetzes vom 30. Oktober
1941 über die strukturelle Organisation des Ober-
gerichts (90/38).

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2335

8. 94/103
Berichte des Regierungsrates vom  19. April
1994 und der Justiz- und Polizeikom m issi-
on vom  7. Novem ber 1994 und vom  6. De-
zem ber 1994: Revision des Gesetzes betref-
fend die Zivilprozessordnung (ZPO) vom
21. Septem ber 1961. 2. Lesung

Kommissionspräsident LU K A S OT T: Um § 10 ist in
letzter Zeit eine gewisse Polemik entstanden, wobei die
aufgestellten Behauptungen in keiner Weise zutreffen.
Gegenüber dem Antrag des Regierungsrates hat der
Landrat beschlossen, dass Appellationen nicht durch
einen Einzelrichter beurteilt werden sollen. Man ist in
dieser Frage also hinter die Strukturanalyse zurückge-
gangen. Der Sprechende bittet, gegenüber den Anträgen
offen zu sein. Der Landrat muss sich dort Zurückhaltung
auferlegen, wo es um das Verfahrensrecht einer andern
Gewalt geht. 

Zweite Lesung

§ 10  und § 11bis

H AN S RU D I TSCH O P P  beantragt, in § 10  Ziffer 2 zubis

streichen und in § 11 Ziffer 3 lit. a wie folgt zu formulie-
ren:

"für Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien
und der Dreierkammern der Bezirksgerichte;"

CLA U D E JA N IA K: Das Thema hat uns schon in der er-
sten Lesung beschäftigt, und vorher hat man in der
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Kommission eingehend darüber diskutiert. Der Vor-
schlag der Regierung ging noch etwas weiter, und viele
von denen, welche jetzt aufschreien, waren bei der Er-
arbeitung der Strukturanalyse dabei. Es braucht hier
aber eine Volksabstimmung, und diese sollten wir nicht
gefährden. Er stimmt deshalb dem Antrag von Hans
Rudi Tschopp zu. Damit aber Entscheide des Gerichts
rasch gefällt werden können, beantragt er in § 233 die
Aufnahme eines neuen dritten Absatzes. Dieser hätte
folgenden Wortlaut:

"Beschwerden sind beförderlich zu behandeln. Das
Obergericht kann darüber auf dem Zirkulations-
weg entscheiden."

PETER  TO BLER: Die Strukturanalyse hat aufgezeigt,
dass das Verfahren bei Beschwerden zu lange dauert. In
der Zwischenzeit haben die Gerichte den Rückstand
allerdings aufgearbeitet. Die FDP kann sich dem Antrag
Tschopp anschliessen. 

ALFR ED  ZIM M ER M A N N : Auch die Grünen stimmen
diesem Antrag zu. Die Überlegungen der Richter können
ihn überzeugen. Entscheide eines Dreiergremiums sind
von höherer Qualität und vor allem von besserer Akzep-
tanz. Dem Zusatzantrag von Claude Janiak kann er
ebenfalls zustimmen. 

GR EG OR  GSCH W IN D: Anscheinend haben nun alle
Fraktionen kalte Füsse bekommen. Er möchte an der
Kommissionsfassung festhalten. Der Antrag von Claude
Janiak ist nur Augenwischerei, und den Antrag von
Hans Rudi Tschopp lehnt er ab. 

://: Dem Antrag von Hans Rudi Tschopp, in § 10  Zifferbis

2 zu streichen, wird mit grossem Mehr gegen weni-
ge Stimmen zugestimmt. 

§ 11

://: Auf Antrag von H A N S RU D I TSCH O P P  wird Ziffer
3 Buchstabe a einstimmig wie folgt neu gefasst:

"für Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien
und der Dreierkammern der Bezirksgerichte;"

§ 233 

://: Dem Antrag von CLA UDE JAN IA K  wird einstimmig
zugestimmt und demnach folgender neue Absatz 3
aufgenommen:

"Beschwerden sind beförderlich zu behandeln. Das
Obergericht kann darüber auf dem Zirkulationsweg
entscheiden."

Absatz 3 wird zu Absatz 4, Absatz 4 wird zu Absatz 5
und Absatz 5 wird neu zu Absatz 6. 

://: In der Schlussabstimmung  wird dem revidier-
ten Gesetz mit 71:0 Stimmen zugestimmt. 

Kommissionsanträge

Ziffer 3

CLA UD E JA N IA K  stellt den Antrag, Ziffer 3 zu streichen
und demnach das Postulat Schweizer stehen zu lassen.
Das Ziel, die ZPO zu überholen, ist nach wie vor aktuell.

AN D R EA S KO ELLREU TER  bittet, das Postulat abzu-
schreiben. Andernfalls müsste dieses einfach weitere 10

Jahre mitgeschleppt werden, denn so lange wird es si-
cher dauern, bis eine solche Totalrevision an die Hand
genommen wird. 

PETER  TO BLER: Eine Abschreibung lässt sich recht-
fertigen. Wir haben jetzt eine Teilrevision, welche viel-
leicht wieder ihre Schwächen hat, welche einmal ausge-
merzt werden müssten. 

LU K A S OT T: Eine weitere Teilrevision dieses Gesetzes
kann sicher nicht mehr in Frage kommen. Das nächste
wird darum auf jeden Fall eine Totalrevision sein müs-
sen. Der entsprechende Wille des Landrates ist in der
Eintretensdebatte zum Ausdruck gekommen. Die Dauer
von 10 Jahren bis zur Inangriffnahme einer Totalrevisi-
on ist aber sehr optimistisch, und es hat darum keinen
Sinn, das Postulat so lange mitzuschleppen. 

://: Mit grossem Mehr wird der Abschreibung des Postu-
lates Schweizer zugestimmt. Den übrigen Kommis-
sionsanträgen wird zugestimmt und demnach be-
schlossen:

Landratsbeschluss
betreffend Revision des Gesetzes betreffend
die Zivilprozessordnung (ZPO) vom 21. Sep-
tember 1961

Änderung vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

1. Die Änderung des Gesetzes betreffend die Zivil-
prozessordnung vom 21. September 1961. [ Ge-
setz s. Anhang]

2. Es werden als erfüllt abgeschrieben:
Postulat von Dr. Claude Janiak vom 31. Oktober
1985: Änderung von § 72 Absatz 2 ZPO
(85/193);
Postulat von Dr. Simon Schweizer vom 31. Okto-
ber 1988: Totalrevision der Zivilprozessordnung
(88/271)

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 2336

9. 94/101
Berichte des Regierungsrates vom  19. April
1994 und der Justiz- und Polizeikom m issi-
on vom  7. Novem ber 1994 und vom  5. De-
zem ber 1994: Revision des Gesetzes über die
Staats- und Gem eindesteuern und den Fi-
nanzausgleich (Steuer- und Finanzgesetz)
vom  7. Februar 1974. 2. Lesung

§ 127 Absatz 2

Auf Anregung von PETER  NIK LA U S und Formulie-
rungsvorschlag von H AN S RU D I TSCH O P P  lautet der
zweite Satz von Absatz 2:

"Zudem müssen der Präsident und die Aktuare eine
abgeschlossene rechtswissenschaftliche Bildung
besitzen."
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://: In der Schlussabstimmung wird der Änderung
des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern
mit 60 : 0 Stimmen zugestimmt. 

Landratsbeschluss
betreffend Revision des Gesetzes über die
Staats– und Gemeindesteuern und den Fi-
nanzausgleich (Steuer– und Finanzgesetz)
vom 7. Februar 1974

Änderung vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

Die Änderung des Gesetzes über die Staats– und Ge-
meindesteuern und den Finanzausgleich (Steuer– und
Finanzgesetz). [Änderung s. Anhang]

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

 Nr. 2337

10. 94/160
Berichte des Regierungsrates vom 2. Au-
gust 1994 und der Finanzkom m ission vom
23. Novem ber 1994: Änderung des Steuer-
und Finanzgesetzes; - Kantonale Gesetzes-
initiative für eine verfassungskonform e
Eigenm ietwertbesteuerung und einen pro-
zentualen W ohnkostenabzug vom  4. De-
zem ber 1992 (Initiative 1); - Kantonale Ge-
setzesinitiative für eine verfassungskon-
form e Eigenm ietwertbesteuerung und ei-
nen sozialen W ohnkostenabzug vom  15.
Dezember 1993 (Initiative 2); - Gegenvor-
schlag des Regierungsrates. 2. Lesung

10.a 94/108
Motion von Klaus H iltm ann vom  16. Mai
1994: Anpassung des W ohnkostenabzugs
für MieterInnen im  Rahm en des Gegenvor-
schlags zur Eigenm ietwertbesteuerung
(Einfrierung der EMW  Besteuerung)

Landratspräsident Robert Schneeberger: Wir
treten jetzt in die zweite Lesung des Gegenvorschlags
und schliessen diese mit der Schlussabstimmung ab. Der
Landrat beschliesst gemäss dem Entwurf. Die Punkte 1-3
entsprechen den Anträgen der Finanzkommission.

$ 27ter, $ 29 Absatz 2, $ 29 Absatz 2bis, $ 33
Absatz 1: 

Keine Wortmeldung

://: Der Landrat beschliesst den Gegenvorschlag des
Regierungsrates mit 34:12, bei 14 Enthaltungen,
anzunehmen.
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Entwurf des Landratsbeschlusses:

Ruth Heeb  erläutert den Finanzkommissionsbericht.

Josef Andres ist überzeugt, dass die Erhöhung der
Eigenmietwerte um etwa 40% zugemutet werden kann
und dass eine Steuersenkung momentan nicht ange-
passt ist. Letzteres, weil nicht immerzu über die Sanie-
rung der Staatsfinanzen laviert  und Massnahmenpakete
geschnürt werden können, aber bei solch einer Gelegen-
heit Bereitschaft gezeigt wird, auf rund 14 bis 15 Mio
Franken zu verzichten. Die CVP steht einstimmig zum
Gegenvorschlag, der auch inhaltlich tragbar ist, da er
z.B. das Legalitätsprinzip und die Möglichkeit zur Wech-
selpauschale verwirklicht. Die CVP sagt trotzdem Ja zum
Wohneigentum in Baselland. Beide Initiativen empfeh-
len wir einstimmig zur Ablehnung. Schliesslich hofft die
Fraktion, dass dieses Abstimmungsprozedere nicht zum
Zuge kommt.

Adrian Ballm er: Die FDP setzt sich für die Förde-
rung des Wohneigentums ein. Auch mit der Erhöhung
des Eigenmietwerts bleiben diese günstig, worüber wir
uns in Zukunft auch einsetzen werden. Beide Initiativen
werden nicht als spezifische Fördermassnahmen be-
trachtet, sondern schlicht als allgemeine Steuersen-
kungsmassnahmen. 1982 standen die festen Schulden
im Kanton bei 957 Mio Franken, die bis 1990 auf 526
Mio abgebaut wurden. Heute aber steigen diese wieder
massiv an, so dass Massnahmenpakete beschlossen
werden mussten. Aus diesen Gründen wäre eine all-
gemeine Steuersenkung ein falsches Signal, genauso wie
eine Steuererhöhung. Der Gegenvorschlag erscheint
vernünftig, da er sich für viele Rentner positiv auswirkt.
Falls unsere Fraktion eine allgemeine Steuersenkung in
Betracht gezogen hätte, wäre sie eher für eine Fortset-
zung des Steuerrabatts eingestanden. Aus diesen Grün-
den befürwortet die FDP mit einem qualifizierten Mehr
den Gegenvorschlag und lehnt beide Initiativen ab. Mit
dem Abstimmungsprozedere erklären wir uns einver-
standen, obwohl äusserst kompliziert und unzumutbar.
Die Motion Hiltmann sollte überwiesen und als erfüllt
abgeschrieben werden. 

Roland Laube bekräftigt namens der SP die klare
Ablehnung der beiden Initiativen, da der Kanton den
Steuerausfall nicht verkraften kann. Die SP ist bezüglich
Gegenvorschlag gespalten, wobei die Befürworter nur
aus Schadensbegrenzung zustimmen. Die den Gegen-
vorschlag Ablehnenden stellen sich grundsätzlich gegen
jede Einnahmereduktion. Die Parole der SP zum Gegen-
vorschlag ist noch völlig offen. Die Motion Hiltmann
sollte überwiesen und als erfüllt abgeschrieben werden.
Zum Abstimmungsprozedere hat Roland Laube einen
Gegenvorschlag, da denkbar ist, dass bei den Fragen 4, 5
und 6 jeder jeden einmal schlägt. (Antrag: siehe weiter
unten).

Edith Stauber und die Grünen lehnen Initiativen
und Gegenvorschlag ab, da keine Einahmekürzungen
hingenommen werden dürfen. Bei diesem Steuerge-
schenk profitieren die ohnehin schon Privilegierten.
Auch der Gegenvorschlag zielt in die falsche Richtung.
Die Motion sollte nicht abgeschrieben werden, falls der
Gegenvorschlag Ablehnung erfährt. 

Hans Rudi Tschopp: Die SVP/EVP sagt grossmehr-
heitlich Ja zu den beiden Initiativen. Die andern treten
für den Gegenvorschlag ein. H.R. Tschopp wehrt sich
gegen die Argumentation, dass nur ein Steuergeschenk
vorliege. Der Steuerausfall wird nicht die Höhe haben,
die immer behauptet wird, da auch im Initiativtext Er-

höhungen vorgesehen sind. Der Steuerausfall ist deshalb
tragbar. Die langfristig positiven Auswirkungen für die
Eigentumsförderungen sind erkennbar. Die Investitio-
nen von Vermögen sollten immer gleich behandelt
werden, ob nun in Eigentum oder in anderes investiert
wird; diese Gleichbehandlung aber findet nicht statt,
Grundeigentum wird diskriminiert. Um der Gleichbe-
handlung von Vermögen näherzukommen, muss den
Initiativen zugestimmt werden.

Auch die SD sind laut Peter Brunner  für beide In-
itiativen und lehnen den Gegenvorschlag ab. Die massi-
ven Steuererhöhungen im nächsten Jahr (viele davon
geschehen indirekt) müssen ausgeglichen werden. Die
Sanierung der Staatsfinanzen muss nämlich über ver-
mehrte Sparanstrengungen ablaufen. Die Motion Hilt-
mann sollte überwiesen und als erfüllt abgeschrieben
werden. 

Paul Dalcher plädiert für die Initiative 1, da diese im
Prinzip keine Steuersenkung mit sich bringt, sondern
die vor zwei Jahre erfolgte Erhöhung der Eigenmietwerte
um 50% korrigiert. Die Initiative ist demnach als Kom-
pensation zur Erhöhung der Gebühren zu sehen.

Thom as Gasser hat grosse Bedenken zum Abstim-
mungsprozedere. Da es nicht leicht verständlich ist,
verstösst es gegen die Verfassung; eine Beschwerde ist
möglich. Weshalb nicht auf zwei Abstimmungssonn-
tage zurückgreifen?

Regierungsrat Hans Fünfschilling  erinnert an die
zwei ständigen Aufträge, die die Regierung zu erfüllen
hat: Auf der einen Seite steht der Verfassungsauftrag, der
selbstgenutztes Wohneigentum zu fördern vorsieht, auf
der andern Seite sollte der Staatshaushalt ausgeglichen
gestaltet werden. Mit dem Gegenvorschlag meint die
Regierung, beide Anliegen in einem Kompromiss zu
berücksichtigen. Demgegenüber hat die Regierung keine
Mühe die beiden Initiativen abzulehnen, da diese kei-
nen wohneigentumfördernden Charakter aufweist.

Landratspräsident Robert Schneeberger: Nament-
liche Abstimmung zu den beiden Initiativen ist von H.R.
Tschopp und 14 weiteren Unterzeichneten verlangt.

1. Initiative 1:

Es stimmen mit Ja:

Patrizia Bognar, Willi Breitenstein, Peter Brunner, Paul
Dalcher, Peter Degen, Rudolf Felber, Willy Grollimund,
Hildy Haas, Martha Haller, Hans Herter, Claude Hocken-
jos, Thomas Hügli, Reto Immoos, Hans Ulrich Jourdan,
Rudolf Keller
Robert Marti, Peter Minder, Roger Moll, Erich
Straumann, Ernst Thöni, Hans Rudi Tschopp, Therese
Umiker, Theo Weller

Es stimmen mit Nein:

Esther Aeschlimann, Josef Andres, Danilo Assolari, Adri-
an Ballmer, Willi Bernegger, Hansruedi Bieri, Adolf
Brodbeck, Susanne Buholzer, Verena Burki, Rös Frei,
Käthi Furler, Barbara Fünfschilling, Thomas Gasser,
Béatrice Geier, Fritz Graf, Rös Graf, Gregor Gschwind,
Ruth Heeb, Margot Hunziker, Claude Janiak, Alex Jeitzi-
ner, Peter Jenny, Walter Jermann, Andres Klein, Rita
Kohlermann, Roalnd Laube, Kurt Lauper, Rita Mächler,
Marcel Metzger, Adrian Meury, Daniel Müller, Peter
Nicklaus, Elisabeth Nussbaumer, Lukas Ott, Alfred Peter,
Robert Piller, Heidi Portmann, Max Ribi, Christoph Ru-
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din, Rolf Rück, Ernst Schäfer, Vreni Schäfer, Liselotte
Schelble, Ernst Schläpfer, Robert Schneeberger, Dominic
Speiser, Edith Stauber, Urs Steiner, Oskar Stöcklin, An-
drea Strasser, Peter Tobler, Heidi Tschopp, Christine von
Arx, Bruno Weisshaupt, Alfred Zimmermann

://: Die Initiative 1 wird mit 55:23 Stimmen abgelehnt.

2. Initiative 2:

Es stimmen mit Ja:

Patrizia Bognar, Willi Breitenstein, Peter Brunner, Paul
Dalcher, Peter Degen, Rudolf Felber, Willy Grollimund,
Hildy Haas, Martha Haller, Hans Herter, Claude Hocken-
jos, Thomas Hügli, Reto Immoos, Hans Ulrich Jourdan,
Rudolf Keller
Robert Marti, Peter Minder, Roger Moll, Robert Schnee-
berger,  Erich Straumann, Ernst Thöni, Hans Rudi
Tschopp, Therese Umiker, Theo Weller

Es stimmen mit Nein:

Heinz Aebi, Esther Aeschlimann, Josef Andres, Danilo
Assolari, Adrian Ballmer, Willi Bernegger, Hansruedi
Bieri, Ursula Bischof, Adolf Brodbeck, Susanne Buholzer,
Verena Burki, Rös Frei, Käthi Furler, Barbara Fünfschil-
ling, Thomas Gasser, Béatrice Geier, Fritz Graf, Rös Graf,
Gregor Gschwind, Ruth Heeb, Margot Hunziker, Claude
Janiak, Alex Jeitziner, Peter Jenny, Walter Jermann, An-
dres Klein, Rita Kohlermann, Roalnd Laube, Kurt Lau-
per, Rita Mächler, Marcel Metzger, Adrian Meury, Daniel
Müller, Peter Nicklaus, Elisabeth Nussbaumer, Lukas
Ott, Alfred Peter, Robert Piller, Heidi Portmann, Max
Ribi, Christoph Rudin, Rolf Rück, Ernst Schäfer, Vreni
Schäfer, Liselotte Schelble, Ernst Schläpfer, Dominic
Speiser, Edith Stauber, Urs Steiner, Oskar Stöcklin, An-
drea Strasser, Peter Tobler, Heidi Tschopp, Christine von
Arx, Bruno Weisshaupt, Alfred Zimmermann

://: Die Initiative 2 wird mit 56:24 Stimmen abgelehnt.

://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen be-
schliesst der Landrat, die Änderung vom 14. Dezem-
ber 1994 des Steuer– und Finanzgesetzes als Gegen-
vorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten.

://: Der Landrat beschliesst einstimmig dem Volk fol-
gende Fragen zu unterbreiten:

Frage 1: Wollen Sie die kantonale Gesetzesinitiative
für eine verfassungskonforme Eigenmietwertbe-
steuerung und einen prozentualen Wohnkosten-
abzug vom 4. Dezember 1992 annehmen?

Frage 2: Wollen Sie die kantonale Gesetzesinitiative
für eine verfassungskonforme Eigenmietwertbe-
steuerung und einen sozialen Wohnkostenabzug
vom 15. Dezember 1993 annehmen?

Frage 3: Wollen Sie den Gegenvorschlag des Landra-
tes vom 14. Dezember 1994 auf Änderung des
Steuer- und Finanzgesetzes annehmen?

Landratspräsident Robert Schneeberger: Es liegt
ein Gegenantrag von Roland Laube vor: Aus den Fragen

4: W ollen Sie die Initiative 1 oder die Initiative 2
annehmen? 
5: Wollen Sie die Initiative 1 oder den Gegenvor-
schlag annehmen?

6: Wollen Sie die Initiative 2 oder den Gegenvor-
schlag annehmen?  
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Im Falle des Rückzuges einer der Initiativen oder beider
Initiativen wird die Fragestellung entsprechend ange-
passt.

wird

Frage 4: W ollen Sie der Initiative 1 oder dem Ge-
genvorschlag den Vorzug geben? 
Frage 5: W ollen Sie der Initiative 2 oder dem Ge-
genvorschlag den Vorzug geben?  

Für den Fall, dass in den Fragen 4 und 5 die In-
itiativen 1 und 2 vorgezogen werden:

Frage 6: W ollen Sie der Initiative 1 oder der In-
itiative 2 den Vorzug geben? 

 
Im Falle des Rückzuges einer der Initiativen
oder beider Initiativen wird die Fragestellung
entsprechend angepasst.

Die Landeskanzlei geht davon aus, dass eine der beiden
Initiativen zurückgezogen wird. In diesem Falle bittet sie
um eine "Kompetenzerteilung", die Abstimmungsfragen
selbständig formulieren zu können.

Thom as Gasser will für den Fall, dass keine Abstim-
mung zurückgezogen wird, die Abstimmung an zwei
Sonntagen durchführen lassen.

Landratspräsident Robert Schneeberger: Die
Volksabstimmung muss so bald wie möglich durchge-
führt werden, damit auf die nächste Steuerver-
anlagungsperiode (ab 1.1.95) die entsprechenden Ge-
setzesänderungen in Kraft gesetzt werden können.

Edith Stauber: Was passiert mit dem Gegenvor-
schlag, wenn beide Initiativen zurückgezogen werden?

Landratspräsident Robert Schneeberger: Wir ha-
ben doch beschlossen, dass der Gegenvorschlag vors
Volk kommt. Übrigens wird mit fast völliger Sicherheit
eine der Initiativen zurückgezogen.

Rolf Rück: Weshalb muss überhaupt der Landrat das
Abstimmungsprozedere bestimmen?

Landratspräsident Robert Schneeberger: Da es
sich um ein kompliziertes Prozedere handelt, soll der
Landrat davon zumindest Kenntnis nehmen.

Verena Burki: Wie läuft es, wenn die Initiative 1
angenommen wird (auf den 1.1.95 rückwirkende in
Kraft zu setzen)?

Regierungsrat Hans Fünfschilling: Keine Ahnung.
Es würde ein Vollzugsnotstand herrschen. Es würde
wohl sicher gegen die Initiative 1 Beschwerde erhoben
(es liegen genügend Gutachten vor!). Die Initiative 2
hingegen ist durchführbar. Der Landrat würde entspre-
chende Mieterabzüge beschliessen, mit dem die Steuer-
veranlagungen korrigiert werden können.

://: Der Landrat stimmt dem Antrag Laube zu, die  Ab-
stimmungsfragen wie oben beschrieben zu ändern.

://: Mit 40:28 Stimmen wird den Stimmberechtigten
empfohlen, die Initiativen 1 und 2 abzulehnen und
den Gegenvorschlag des Landrates anzunehmen.

://: Die Motion von Klaus Hiltmann wird überwiesen
und als erfüllt abgewiesen.

://: In der Gesamtabstimmung über den Landratsbe-
schluss wird dieser angenommen, er lautet:

Landratsbeschluss
betreffend die kantonalen Gesetzesinitiati-
ven für eine verfassungskonforme Eigenmiet-
wertbesteuerung und einen prozentualen
W ohnkostenabzug vom 4. Dezember 1992
(Initiative 1) und für eine verfassungskon-
forme Eigenmietwertbesteuerung und einen
sozialen W ohnkostenabzug vom 15. Dezem-
ber 1993 (Initiative 2) sowie über den Gegen-
vorschlag des Landrates vom 14. Dezember
1994 auf Aenderung des Steuer- und Finanz-
gesetzes

Vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt
auf § 29 Absätze 2 und 4 der Kantonsverfassung be-
schliesst:

1. Die kantonale Gesetzesinitiative für eine verfas-
sungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und
einen prozentualen W ohnkostenabzug vom 4.
Dezember 1992 (Initiative 1) wird abgelehnt. Sie
wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung un-
terbreitet.

2. Die kantonale Gesetzesinitiative für eine verfas-
sungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und
einen sozialen W ohnkostenabzug vom 15. De-
zember 1993 (Initiative 2) wird abgelehnt. Sie
wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung un-
terbreitet.

3. Gleichzeitig wird den Stimmberechtigten der Ge-
genvorschlag des Landrates vom 14. Dezember
1994 auf Aenderung des Steuer- und Finanzge-
setzes zur Abstimmung unterbreitet. 
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4. a. Den Stimmberechtigten werden folgende Fra-
gen unterbreitet:

Frage 1: Wollen Sie die kantonale Gesetzesinitiati-
ve für eine verfassungskonforme Eigenmietwert-
besteuerung und einen prozentualen Wohnkosten-
abzug vom 4. Dezember 1992 annehmen?

Frage 2: Wollen Sie die kantonale Gesetzesinitiati-
ve für eine verfassungskonforme Eigenmietwert-
besteuerung und einen sozialen W ohnkostenab-
zug vom 15. Dezember 1993 annehmen?

Frage 3: W ollen Sie den Gegenvorschlag des Land-
rates vom 14. Dezember 1994 auf Aenderung des
Steuer- und Finanzgesetzes annehmen?

Für den Fall, dass in der Abstimmung zwei oder
drei Fragen mehrheitlich bejaht werden:

Frage 4: W ollen Sie der Initiative 1 oder dem Ge-
genvorschlag den Vorzug geben?

Frage 5: W ollen Sie der Initiative 2 oder dem Ge-
genvorschlag den Vorzug geben?

Für den Fall, dass in den Fragen 4 und 5 die In-
itiativen 1 und 2 vorgezogen werden:

Frage 6: W ollen Sie der Initiative 1 oder der In-
itiative 2 den Vorzug geben?

b. Im Falle des Rückzuges einer der Initiativen
oder beider Initiativen wird die Fragestellung
entsprechend angepasst.

5. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die In-
itiativen 1 und 2 abzulehnen und den Gegenvor-
schlag des Landrates anzunehmen.

6. Die M otion von Klaus Hiltmann vom 16. Mai
1994 (94/108) (zur Vorprüfung an Finanzkom-
mission gewiesen) wird überwiesen und gleich-
zeitig als erfüllt abgeschrieben.

 
Für das Protokoll

Alexandre Schmidt, Protokollsekretär

*

Nr. 2338

11. 94/182
Berichte des Regierungsrates vom  6. Sep-
tem ber 1994 und der Bau- und Planungs-
kom m ission vom  5. Dezem ber 1994: Ände-
rung des Hardwasser-Gründungsvertrages
vom  26. Novem ber 1954 zwischen den Kan-
tonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt;
Genehm igung (Partnerschaftliches Ge-
schäft)

Ruedi Felber erläutert den Kommissionsbericht.

Rolf Rück  betont die Tatsache, dass sich in 40 Jahren
viel ändert, und freut sich, dass weniger Trinkwasser
gebraucht wird. Vor 40 Jahren wurde noch sondiert, wo
weitere Werke errichtet werden können. Aus der Sicher-
stellung der Notversorgung Reinachs drängt sich die
Erhaltung des Wasserwerks Hard geradezu auf. Der Kan-

ton ist auf eine gute Vernetzung angewiesen. Die SP
stimmt der Vertragsänderung zu.

Danilo Assolari: Die CVP stimmt der Vertragsände-
rung einstimmig zu. Die Reduktion der vertraglichen
Mindestwasserbezugsmenge ist unbedenklich, da die
Investitionen zum grössten Teil amortisiert sind.

Robert M arti: Die FDP stimmt der Vertragsänderung
einstimmig zu. Denn es handelt sich um einen fairen
Vertrag, der das Verursacherprinzip hochhält. 

Alfred Zimmerm ann findet es vernünftig, dass der
Kanton Basel-Stadt zu weniger Wasserabnahme ver-
pflichtet wird, wenn er weniger braucht. Es ist auch
selbstverständlich, dass man seinem Partnerkanton
entgegenkommt.

Peter Minder: Die SVP stimmt dieser Vertragsände-
rung zu.

Adolf Brodbeck  fragt, ob der Kanton ein Notversor-
gungskonzept definiert hat, ob es den Anspruch auf
Notversorgung gibt und ob die Wasserwerke mit Kosten
für die Notversorgungsbereitschaft rechnen müssen.

Regierungsrätin Elsbeth Schneider dankt für die
rasche Abwicklung dieses Geschäfts und der damit ver-
bundenen Signalwirkung für den Partnerkanton Basel-
Stadt. Wegen des Notkonzepts wurde verzichtet ein-
zelne Brunnen auf der Hard abzustellen. Da genug Was-
ser zur Verfügung steht, stellt sich das Problem des Be-
sitzstandes nicht. Man kann den Gemeinden, die even-
tuell auf eine Notversorgung angewiesen sind, nicht
Kosten auf Vorrat anrechnen, da die Gemeinden nur für
den effektiven Wasserbezug zahlen. 
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://: Der Landrat beschliesst einstimmig, die Änderun-
gen des Hardwassergründungsvertrag zu genehmi-
gen.

Landratsbeschluss
b e t r e f f e n d  Ä n d e r u n g  d e s  H a r d -
wasser–Gründungsvertrages vom 26. Novem-
ber 1954 zwischen den Kantonen Ba-
sel–Landschaft und Basel–Stadt, Genehmi-
gung der Vereinbarung vom 1. September
1994

Vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

1. Die Vereinbarung vom 1. September 1994 über die
Änderung des Hardwasser–Gründungsvertrages
vom 26. November 1954 wird genehmigt.
[Vereinbarung und Vertrag s. Anhang]

2. Die geänderten Vertragsbestimmungen treten auf
den 1. Januar 1995 in Kraft, vorbehältlich der
Genehmigung durch den Grossen Rat des Kantons
Basel–Stadt.

Für das Protokoll
Alexandre Schmidt, Protokollsekretär

*

Nr. 2339

12. 94/255
Berichte des Regierungsrates vom  15. No-
vem ber 1994 und der Personalkom m ission
vom 1. Dezem ber 1994: Teuerungsausgleich
per 1. Januar 1995

Adolf Brodbeck  erläutert den Kommissionsbericht.
Für 1996 ist die Teuerung nach einem degressiven Mo-
dell zu beschliessen. Es ist zwischen dem Kaufkraftver-
lust der Staatsangestellten und dem Stellenabbau ab-
zuwägen. 

Margot Hunziker rechnet dem Rat die Lohnein-
bussen für Arbeitnehmer des Kantons vor. Für Lohn-
klasse 21 mit einem Teuerungsausgleich von 0,4 statt
0,5% hat dies einen Verlust von 700.- Franken zur Folge.
Für die Lohnklasse 25 macht es 540.- aus. Die SP ist
grossmehrheitlich der Meinung, dass 0,5% eher an-
gebracht wären. Dass der Oktober-Index verwendet
wird, kommt dem Personal nicht zugute. Auch wird die
Teuerung, die durch die Mehrwertsteuer ansteht, nicht
berücksichtigt.

Susanne Buholzer: Die FDP-Fraktion folgt dem
Antrag des Regierungsrates und der Personalkommissi-
on einstimmig. Zwar hat der Arbeitnehmer mit Lohn-
einbussen zu rechnen, aber die Leistungen in der Pen-
sionskasse wurden besser. Dem Antrag der SP auf 0,5%
Zulage stimmt die FDP nicht zu. Für den Kanton bedeu-
ten 0,1% immerhin 10 Mio Franken; für den einzelnen
aber sind das unbedeutende Beträge. 

Theo W eller und seine Fraktion der SVP-EVP sind
einstimmig für 0,4%. Er fragt nach den Kosten für die
technische Realisierung der Teuerungszulage auf den
Lohn. Es gibt nämlich auch die Idee, dass die Teuerung
erst ab 1% ausbezahlt wird.

Marcel Metzger: Die CVP folgt dem Antrag der Re-
gierung und der Kommission.

Rös Graf: Da schon auf Anfang nächstes Jahr die
Teuerung massiv anziehen wird, unterstütze ich den
Antrag der SP. 0,4% erscheinen mickrig.

Rudolf Keller setzt sich für eine konsequente Hal-
tung bei Rundungen ein, weil sich diese dann langfristig
ausgleichen. Es gibt übrigens in der Privatwirtschaft
Leute, die nicht auf 0,4% Teuerungszulage kommen.

Regierungsrat Hans Fünfschilling  verweist auf die
neue Regelung. Jedes Jahr wird die Teuerung nicht mehr
ausgewiesen, sondern ein neuer Grundlohn wird festge-
legt. Aufgrund des Landratsbeschlusses wird der Regie-
rungsrat eine neue Tabelle erstellen, die Bestandteil des
Beamtenrecht wird. Alle neuen Löhne werden in dieser
neuen Form berechnet. Zur Aussage Margot Hunzikers:
Es stimmt, dass viele Angestellte im neuen Jahr auf weni-
ger Lohn kommen werden. Es handelt sich um alle, die
weder befördert noch in den Genuss der automatischen
Dienstalterszulage kamen. Aber dem steht gegenüber,
dass die Angestellten auch eine bessere Leistung kriegen.
Ein höherer Abzug an die Pensionskasse ist der Preis
einer grösseren Freiheit ab 1.Januar. Dem weniger Lohn
steht somit eine Gegenleistung gegenüber.

Adolf Brodbeck  bittet den Rat, den Antrag der SP
abzulehnen. Der Landeskostenindex des Novembers sei
sogar tiefer als der des Oktobers. 0,1% macht für den
einzelnen wenig aus, gesamthaft gesehen aber ist es ein
grosser Betrag.

://: Der Landrat beschliesst, dem Antrag der Personal-
kommission, die Teuerungszulage auf 0,4% zu set-
zen, anzunehmen, und verwirft zugleich den An-
trag der SP auf Erhöhung um 0,5%.

://: Der Landrat beschliesst einstimmig, den $ 64, Ab-
satz 3 des Beamtendekrets aufzuheben.

Landratsbeschluss
betreffend Teuerungsausgleich 1995 für das
Staatspersonal

Vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

Per 1. Januar 1995 werden die Löhne des Staatsperso-
nals gemäss Anhang II des Dekrets vom 17. Mai 1979
zum Beamtengesetz in Anpassung an die Teuerung um
0,4 Prozent erhöht.

Landratsbeschluss
betreffend Änderung des Dekrets zum  Beam -
tengesetz

Vom 14. Dezember 1994

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:

1. Das Dekret vom 17. Mai 1979 zum Beamtenge-
setz wird wie folgt geändert:
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§ 64 Absatz 3

Aufgehoben.

2. Diese Änderung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft

Für das Protokoll
Alexandre Schmidt, Protokollsekretär

*

BEG RÜ N D UN G D ER  PER SÖ N LICH EN  VO R STÖ SSE

Nr. 2340

94/275
Motion der CVP-Fraktion: Auswirkungen der staatlichen
Tätigkeit auf die Familien

Nr. 2341

94/276
Postulat von Josef Andres: Datenschutz für Automobilis-
ten - oder sind Autobesitzer Freiwild?

Nr. 2342

94/277
Interpellation von Walter Jermann: Lehrlingszahlen im
Handwerk und kaufmännischen Bereich

Zu allen Vorstössen keine W ortm eldung.

Für das Protokoll:
Alexandre Schmidt, Protokollsekretär

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt
am

15. Dezember 1994

*

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Nam en des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber:

19950110/mb
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